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Bahnhofstrasse 9 

Postfach 1260 

6431 Schwyz 

041 819 26 10 

amtsblatt@sz.ch 

 

Digitales Amtsblatt: Benutzeranleitung für publizierende Stellen 
 

 

Hilfethemen Amtsblattportal 
 

Auf dem Amtsblattportal gibt es unter den Hilfethemen einen Fragenkatalog, worin viele Fra-

gen bereits vom Systemanbieter beantwortet werden: 

https://amtsblattportal.ch/#!/publish/info/faq 

 

Erscheinungsweise 
 

Das digitale Amtsblatt erscheint wöchentlich am Donnerstag. Publikationen können täglich 

erfasst werden, werden jedoch nur am Donnerstag veröffentlicht. Alle Publikationen, welche 

bis Mittwoch, 23.59 Uhr, erfasst werden, werden am Donnerstag veröffentlicht bzw. erschei-

nen in der wöchentlichen PDF-Ausgabe. Wenn der Donnerstag im Kanton Schwyz auf einen 

Feiertag fällt, wird der Redaktionsschluss einen Tag früher angesetzt. 

Für Publikationen über das Amtsblatt-Tool (https://app.amtsblatt.sz.ch/) ist der Redaktions-

schluss am selben Tag um 15.00 Uhr. Danach werden die Meldungen automatisch ins Amts-

blatt-Portal exportiert. 

 

Wie muss ich vorgehen, damit ich Meldungen publizieren kann? 
 

Um Meldungen publizieren zu können, benötigen Sie ein persönliches Benutzerprofil und 

mindestens ein Publikationsprofil (publizierende Stelle): 

 

 
 

Klicken Sie auf der Startseite des Amtsblattportals (https://amtsblattportal.ch/#!/home) auf 

«Publizieren». Nachdem Sie ein Publikationsprofil eingerichtet haben, erhalten Sie Zugang zu 

Ihrem persönlichen Publikationscenter. Hier können Sie Meldungen erfassen, verwalten und 

veröffentlichen. 

  

https://amtsblattportal.ch/%23!/publish/info/faq
https://app.amtsblatt.sz.ch/
https://amtsblattportal.ch/#!/home
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Schritt 1: Persönliches Benutzerprofil erstellen 
 

 
 

Wählen Sie im Anmeldefenster «Persönliches Profil erstellen» und füllen Sie danach die ver-

langten Felder aus. Bitte beachten Sie, dass das gewählte Passwort zwischen 8 und 20 Zei-

chen lang sein und mindestens einen Buchstaben, eine Zahl und ein Sonderzeichen enthalten 

muss. Wenn Sie auf «Weiter» klicken, erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung. Über den 

Link in dieser Benachrichtigung müssen Sie Ihre E-Mail-Adresse innerhalb von 24 Stunden 

bestätigen. 

 

Schritt 2: Publizierende Stelle einrichten 
 

Sie müssen mindestens eine publizierende Stelle einrichten oder einer bereits bestehenden 

beitreten, um anschliessend Meldungen erfassen und veröffentlichen zu können. In beiden 

Fällen müssen Sie zuerst Ihre Organisation finden: 

 

Klicken Sie zuerst auf «Publizieren». 

 

 
 

Im Register «PUBLIZIERENDE STELLEN»  klicken Sie auf «Neues 

Publikationsprofil einrichten». 

 

 

 

 

 

Wählen Sie dann auf der nächsten Bildschirmmaske aus, dass Sie als «Amtsstelle» publizie-

ren. 
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Im Suchfeld «Namen Ihres Amtes» eingeben. Wählen Sie nun Ihre Organisation aus. Passen 

Sie die Schreibweise an, wenn Sie diese nicht auf Anhieb finden. 

 

Kantonale Amtsstellen müssen sich unter Kanton Schwyz (UID-Nr.: CHE-114.965.128) re-

gistrieren und im Zusatz den Namen des Amtes oder der Abteilung schreiben.  
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Klappen Sie den Eintrag mit dem Pfeil auf der linken Seite auf. Falls jemand aus Ihrer Orga-

nisation bereits eine publizierende Stelle eingerichtet hat, treten Sie dieser bei. 

 

Es erscheinen die Stammdaten der publizierenden Stelle.  
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Möchten Sie dieser wirklich beitreten, so können Sie das mittels Button zuunterst tun.  

Der Superuser der publizierenden Stelle erhält eine Meldung und kann Sie freigeben.  

 

 

Wurde für Ihre Organisation noch keine publizierende Stelle eingerichtet, so klicken Sie auf 

«Neues Publikationsprofil einrichten».  

 

Geben Sie nun bitte die Art Ihrer Organisation an, damit Sie die passenden Meldungstypen 

zur Verfügung gestellt erhalten. 
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Bitte wählen Sie nun den Meldungstyp aus, die Sie für Ihre Art von Publikation benötigen. Am 

Ende dieser Anleitung ist eine Übersicht, welche Organisationen auf welche Rubriken zugriff 

hat.  

 

 
 

Überprüfen Sie anschliessend die Angaben Ihrer publizierenden Stelle. Die vorausgefüllten 

Angaben stammen aus dem UID-Register. Wenn Angaben im UID Register falsch sind, müss-

ten diese direkt dort gemeldet werden. Ansonsten kann die Adresse etc. einfach direkt beim 

Registrieren angepasst werden. 

 

Unter den «Informationen zur publizierenden Stelle» empfiehlt es sich, eine unpersönliche   

E-Mail-Adresse wie auch Telefonnummer zu hinterlegen. 
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Gemeindenummer: 
 

Gemeinden können in den Stammdaten ihre Gemeindenummer hinterlegen. 

 

 

Wenn die Gemeindenummer hinterlegt wird, ist beim Erfassen neuer Meldungen die «be-

troffene Gemeinde» bereits korrekt vorausgewählt  

 

 
 

Die Angabe der korrekten betroffenen Gemeinde(n) ist wichtig, damit der Leser die Meldun-

gen via Gemeindesuche im Amtsblatt-Portal finden kann. 

 

 
 

  

Schwyz 

Schwyz 
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Sie können zu Ihrer publizierenden Stelle unter «Zusatz/Abteilung» einen beliebigen Namens-

zusatz vergeben und durch Aktivieren der Auswahlbox bestimmen, ob dieser auf den Meldun-

gen erscheinen soll oder nicht. 

 

 
 

Schliessen Sie die Eingaben mit dem Knopf «Senden» ab. Sobald die neue Stelle freigegeben 

wird, erhalten Sie per E-Mail eine Bestätigung und können dann mit dem Publizieren von 

Meldungen beginnen. 

 

Logo hinterlegen 

 
Jede publizierende Stelle soll ihr Logo oder das Gemeinde-Wappen auf Meldungen anzeigen 

lassen. Damit das Logo auf Meldungen angezeigt wird, muss dieses in den Stammdaten der 

publizierenden Stelle hochgeladen werden. 
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Dieses Logo erscheint auf dem Meldungsview und dem Einzelmeldungs-PDF. 

 

 

Hinweise:  

 

 Superuser ist immer die erstangemeldete Person der publizierenden Stelle. Es ist vorteil-

haft, dass innerhalb der publizierende Stelle Verabredungen getroffen werden, wer die erst-

angemeldete Person sein soll. 

 

 Der Superuser hat im Unterschied zu normalen Mitgliedern die zusätzliche Berechtigung, 

Anpassungen an den Stammdaten vorzunehmen, Mitglieder zu berechtigen, die Berechti-

gung zu entziehen oder diese ebenfalls zu Superusern zu machen. Zudem kann er als ein-

ziger weitere Rechnungsadressen anlegen. 

 

 Alle Mitglieder können alle Meldungen der publizierenden Stelle einsehen und bearbeiten. 

Werden Meldungen mit einer «internen Notiz» kommentiert, können alle Mitglieder diese 

einsehen. 
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Wie publiziere ich eine Meldung? 
 

Sobald Sie ein Benutzer- und ein Publikationsprofil angelegt haben, gelangen Sie in Ihrem 

Publikationscenter unter «MELDUNGEN» durch Klicken auf den Button «Neue Meldung er-

stellen» auf den ersten Schritt der Meldungserfassung. 

 

 
 

Das Erfassen einer Meldung ist immer in zwei Formularschritte aufgeteilt. Im ersten Schritt 

werden die Eckdaten der Meldung definiert. Beispielsweise wählen Sie hier die «Rubrik» und 

«Unterrubrik» oder bestimmen das «Veröffentlichungsdatum». Je nach Auswahl der Rubrik 

werden Ihnen unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten angeboten. 
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Öffentlichkeitsdauer der Publikationen 
 

Die Öffentlichkeitsdauer bezeichnet den Zeitraum, in welchem eine Publikation auf dem digi-

talen Amtsblatt öffentlich einsehbar ist.  

 

Die publizierende Stelle kann die Öffentlichkeitsdauer selbst bestimmen. Dafür gibt das Sys-

tem eine Zeitspanne mit minimaler und maximaler Öffentlichkeitsdauer sowie einem voreinge-

stellten Standardwert vor. Dabei ist die Verordnung über die amtlichen Veröffentlichungen 

vom 18. November 2025 (AVV, SRSZ 140.211) zu beachten (insbesondere bei Veröffentli-

chungen mit Personendaten). 

 

Nicht mehr öffentliche Publikationen können nach wie vor von den Mitgliedern der publizie-

renden Stelle auf dem Amtsblattportal eingesehen werden. Eine bereits veröffentlichte Publi-

kation kann durch die publizierende Stelle auch manuell auf «abgelaufen» gesetzt werden, so-

fern die minimale Öffentlichkeitsdauer bereits abgelaufen ist. In der wöchentlichen PDF-Aus-

gabe ist die Publikation immer sichtbar. 

Am Ende der Anleitung sind die voreingestellten Öffentlichkeitsdauern pro Unterrubrik aufge-

listet. 

 

Inhalt der Meldung  

 

Im zweiten Schritt wird der «Inhalt der Meldung» erfasst – das Formular der von Ihnen ausge-

wählten Unterrubrik wird angezeigt. Wenn Sie die Meldung komplett erfasst haben, gelangen 

Sie mit dem Button «Entwurf speichern» zur Entwurfsansicht. 
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Wichtig: Das Textfeld für den Inhalt der Publikation muss zuerst mit dem «Hinzufügen»-But-

ton sichtbar gemacht werden. Je nach Geschäftsfall stehen dort verschiedene Elemente zur 

Verfügung, welche der Publikation hinzugefügt werden können. 

 

Das Feld mit der Überschrift «Text eingeben» wird zum Titel der Bekanntmachung, bitte in 

diesem Textfeld nicht den gesamten Text einer Publikation einfügen. 

 

Was erscheint im Publikationstitel? 

 

Gewisse Textelemente werden vom System automatisch für die Überschrift der Publikation 

verwendet. Diese setzt sich aus dem Geschäftsfall und dem ersten Textfeld des Hauptelemen-

tes zusammen. In der Regel (z. B. beim Geschäftsfall «Allgemeine Bekanntmachung zu den 

Abstimmungen») handelt es sich dabei um das Textfeld direkt unter dem Titel. Wir empfeh-

len, dies immer so handzuhaben, da ansonsten die Übersicht über die Publikationen verloren 

geht.  
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Eingabe Textfelder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darstellung auf dem Amtsblattportal: 
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Weitere Elemente hinzufügen 

 

Jede Unterrubrik hat ein eigenes Formular mit verschiedenen Auswahlmöglichkeiten. Je Ge-

schäftsfall stehen verschiedene Elemente zur Verfügung, welche durch Hinzufügen der Publi-

kation angefügt werden können. 

(z. B. Elemente des Geschäftsfalls «Beschluss») 

  
 

Formatierungen im Textfeld 
 

Im Text-Eingabefeld sind nachfolgende Formatierungen möglich: 

 

 
 

 

 

[Shift]+[Enter] = Zeilenabstand kleiner  

 

 

[Enter] = Zeilenabstand normal 

Tabulatoren innerhalb des Textes sind 

nicht möglich.  
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Abfüllen der Textfelder 

 

Die Textfelder in den Einzelpublikationen sollen korrekt ausgefüllt werden.  

 

Beispiel «Erbenaufruf»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

richtig 

falsch 
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Betroffene Gemeinde(n) 

 

Bei allen Formularen besteht die Möglichkeit, eine betroffene Gemeinde hinzuzufügen. Nur 

wenn hier eine betroffene Gemeinde ausgewählt ist, wird diese im Publikationstitel angezeigt 

und die Publikation über die Gemeinde-Suche des E-Amtsblatts gefunden. Betrifft eine Publi-

kation mehrere Gemeinden, so werden diese nach Alphabet erfasst. Betrifft eine Publikation 

allerdings den ganzen Kanton (wie Gesetz, Wahlen, Abstimmung, etc.) so ist die Angabe der 

Gemeinde wegzulassen.  

 

Verwendung eines PDF-Dokuments 

 

Bei vielen Publikationsformularen ist es möglich, ein PDF-Dokument anzuhängen. Von dieser 

Möglichkeit ist Gebrauch zu machen bei speziellen Darstellungen, Tabellen und Informatio-

nen, welche nicht in strukturierte Felder passen. 

In der Einzel-Publikation erscheint das PDF-Dokument direkt bei der Publikation. In der Ge-

samtausgabe des Amtsblattes hingegen erscheinen hochgeladene PDF-Dokumente als Anhang 

am Ende der Ausgabe und in der jeweiligen Publikation erscheint der Hinweis «Anhang», wel-

cher verlinkt ist. 

Pro Publikation können zehn PDF-Dateien hochgeladen werden. Pro Datei ist eine Limite von 

10 MB vorgesehen. 

  



 

6. Februar 2026 19 / 24 
 

 
 

Erscheinungsbild Gesamtausgabe 
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Die Entwurfsansicht 
 

 

In der Entwurfsansicht sehen Sie die Meldung, wie sie anschliessend im E-Amtsblatt veröf-

fentlicht wird. Sie müssen die Meldung nun mit dem Button «Einreichen» noch zur Publika-

tion freigeben. Solange Sie diesen letzten Schritt nicht machen, bleibt die Meldung als «Ent-

wurf» in Ihrem Publikationscenter und wird nicht veröffentlicht. 

 

Status einer Publikation: Entwurf, validiert, veröffentlicht 

 

Eine Publikation wird am Publikationstag kurz nach Mitternacht veröffentlicht, sofern sie von 

der publizierenden Stelle eingereicht, das heisst, zur Veröffentlichung freigegeben wurde.  

 

Die Verantwortung für den korrekten Inhalt einer Publikation liegt immer bei der publizieren-

den Stelle. 

 

Solange eine Publikation noch nicht veröffentlicht wurde, können eingereichte Publikationen 

jederzeit mit «Publikation zurückziehen» zurückgezogen und nochmals überarbeitet werden. 

Wenn eine Publikation veröffentlicht wurde, kann diese nicht mehr ohne Weiteres zurückgezo-

gen und auf «Bearbeiten» zurückgesetzt werden.  

 

Im digitalen Amtsblatt wird sie angezeigt, solange wie die Öffentlichkeitsdauer eingestellt 

wurde. 

 

Eine bereits veröffentlichte fehlerhafte Publikation kann lediglich in den Status «annulliert» 

versetzt werden, so dass sie nach Erreichen der minimalen Öffentlichkeitsdauer nicht mehr 

angezeigt wird. Der Wechsel in den Status «annulliert» kann nur durch Supportanfrage via 

Amtsblattportal erfolgen. 
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Publikationen kopieren  
 

Bereits publizierte oder auch im Status «Entwurf» stehende Publikationen können kopiert 

werden. Sinnvollerweise wird bei sich wiederholenden Publikationen eine Vorlage als Muster-

publikation gespeichert (z. B. im Status «Entwurf»).  

 

Hinweis: Die Entwürfe werden nach zwölf Monaten ab der letzten Speicherung automatisch 

gelöscht. Es empfiehlt sich daher, die Entwürfe regelmässig oder innerhalb eines Jahres anzu-

schauen und mindestens einen Eintrag (evtl. Datum der Publikation) zu bearbeiten und zu 

speichern. Ab dieser Speicherung fängt die Fristberechnung von zwölf Monaten wieder von 

vorne an.  

 

 

Publikationen bearbeiten – Achtung bei der Dropdown-Funktion  
 

Muss eine Publikation bearbeitet werden, ist folgendes zu beachten:  

Damit alle eingegebenen Werte und Texte übernommen werden können, soll beim Bearbeiten 

der Publikation der Wert beim ausgeklappten Geschäftsfall-Dropdown nicht nochmals ausge-

wählt werden, da ansonsten alle bereits erfassten Informationen verschwinden. Deshalb ein-

fach in die weisse Fläche klicken. 
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Schreiben Sie uns bei Fragen und Anliegen, oder melden Sie sich bei der Redaktion des 

Amtsblattes:  

041 819 26 10/15 

amtsblatt@sz.ch 

Der Support des SECO ist über das Kontaktformular oder die Telefonnummer 058 465 48 00 

erreichbar. 

 

Meldungstypen 

 

Legende 

A: Amtsstelle 

GE: Gemeinde  

GR: Gericht  

KB: Konkurs- oder Betreibungsamt  

KB: kommunal organisiertes Gemeinwesen 

N: Notariat 

 

AL – Allgemeine amtliche Bekanntmachun-

gen und Anzeigen 

Öffentlichkeitsdauer in Monaten 
Berechti-

gung min. 
Stan-

dard 
max. 

Allgemeine amtliche Bekanntmachung 1 3 99 A, GE, KB 

Stelleninserat 1 3 99 A, GE, KB 

Nichtamtliche Anzeige 1 3 99 A, GE, KB 

AR – Wirtschaft, Arbeit und Bildung 

Öffentlichkeitsdauer in Monaten 
Berechti-

gung min. 
Stan-

dard 
max. 

Bewilligung Berufe und Organisationen 1 6 99 A, GR 

Weitere Bewilligung 1 6 99 A, GR 

Lohnforderung aus gewerbsmässigen Perso-

nalverleih 
1 3 99 A, GR 

Anwaltsregister 1 6 99 A, GR 

Register der Urkundspersonen 1 6 99 A, GR 
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BA – Bau, Raum, Verkehr, Umwelt und Ener-

gie 

Öffentlichkeitsdauer in Monaten 
Berechti-

gung min. 
Stan-

dard 
max. 

Baugesuch 1 1 12 
A, GE, GR, 

KB, N 

Öffentliche Planauflage 1 3 99 
A, GE, GR, 

KB, N 

Plangenehmigungsgesuch Verkehr 1 3 99 
A, GE, GR, 

KB, N 

Plangenehmigungsgesuch Energie 1 3 99 
A, GE, GR, 

KB, N 

Grundbucheinführung 1 3 99 
A, GE, GR, 

KB, N 

Handänderung 1 6 12 
A, GE, GR, 

KB, N 

Öffentliche Grundstücksteigerung 1 6 12 
A, GE, GR, 

KB, N 

Verkehrsanordnung 1 3 99 
A, GE, GR, 

KB, N 

Gerichtliches Verbot 1 2 99 
A, GE, GR, 

KB, N 

Allgemeine Bekanntmachung zu Bau, Raum, 

Verkehr, Umwelt und Energie 
1 3 99 

A, GE, GR, 

KB, N 

BU – Bürgerrecht, Steuer- und Zivilstandswe-

sen 

Öffentlichkeitsdauer in Monaten 
Berechti-

gung min. 
Stan-

dard 
max. 

Einbürgerung 2 2 12 A, GE 

Aufforderung der Steuerverwaltung 1 3 99 A, GE 

Allgemeine Bekanntmachung der Steuerver-

waltung 
1 3 99 A, GE 

Bekanntmachung der KESB 1 1 99 A, GE 

  

GE – Gerichtliche Entscheide, Vorladungen 

und Bekanntmachungen 

Öffentlichkeitsdauer in Monaten 

Berechtigung 
min. 

Stan-

dard 
max. 

Gerichtlicher Entscheid 1 2 99 GR 

Gerichtliche Vorladung 1 2 99 GR 

Gerichtliche Aufforderung 1 2 99 GR 

Gerichtliche Bekanntmachung 1 2 99 GR 
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VA – Verschollenheit, Ableben und Erbschaft 

Öffentlichkeitsdauer in Monaten 

Berechtigung 
min. 

Stan-

dard 
max. 

Testamentseröffnung 1 2 99 GE, GR 

Erbenaufruf 1 2 99 GE, GR 

Aufhebung von Gräbern 1 3 99 GE, GR 

    
 

 

RE – Beschlüsse und politische Rechte 

Öffentlichkeitsdauer in Monaten 

Berechtigung 
min. 

Stan-

dard 
max. 

Einladung 1 3 60 
A, GE, GR, 

KB 

Antrag 1 3 60 
A, GE, GR, 

KB 

Beschluss 1 3 60 
A, GE, GR, 

KB 

Beschluss des Regierungsrates 1 3 60 
A, GE, GR, 

KB 

Beschluss des Kantonsrates 1 3 60 
A, GE, GR, 

KB 

Erlass 1 3 60 
A, GE, GR, 

KB 

Verfügung 1 3 60 
A, GE, GR, 

KB 

Wahl 1 3 60 
A, GE, GR, 

KB 

Abstimmung 1 3 60 
A, GE, GR, 

KB 

Initiative 1 3 60 
A, GE, GR, 

KB 

Bekanntmachung 1 3 60 
A, GE, GR, 

KB 


